
 

Haus- und Badeordnung 

                

1. Das Baden im Gemeindebad ist nur während der 

Öffnungszeiten und mit gültiger Eintrittskarte erlaubt. 

 

2. Hinweisschilder sind zu beachten und für alle Besucher 

verbindlich. 

Den Anweisungen des Schwimmbadpersonals ist 

unbedingt Folge zu leisten.  

 

3. Für Gruppen jeglicher Art besteht Meldepflicht beim           

  Rettungsschwimmer. 

 

4. Kinder unter 7 Jahren haben nur in Begleitung 

Erziehungsberechtigter Zutritt. 

 

5. Kinder unter 6 Jahren ohne Schwimmstufe dürfen nur in 

Begleitung Erwachsener zum gesamten Schwimm-

bereich, inklusive Plansch- und Nichtschwimmerbereich 

gehen. 

 

6. Kinder unter 14 Jahren ohne Begleitung 

Erziehungsberechtigter haben ab 18:00 Uhr das Freibad 

zu verlassen. 

 

7. Die Benutzung des Spielplatzes erfolgt auf eigene Gefahr. 

 

8. Aus hygienischen Gründen sind Haustiere auf dem 

gesamten Freibadgelände verboten. 



9. Für Beschädigungen und Diebstahl des privaten 

Eigentums unserer Gäste wird keine Haftung 

übernommen. 

 

10. Fundsachen sind beim Freibadpersonal abzugeben. 

 

 

11. Die unbefugte Benutzung der Rettungsgeräte ist verboten. 

 

12. Besondere Situationen (Unfälle, Unwetter, Verstöße gegen 

die Badeordnung oder allgemeingültige Baderegeln usw.) 

können einzelne Punkte der Bade- und Hausordnung 

kurzfristig ändern. Es gelten dann die Anweisungen des 

Personals. 

 

Wir bitten alle Besucher des Freibades, an der 

Ordnung und der Sauberkeit des Freibades 

mitzuwirken und  

 

13. Abfälle werden in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter   

        entsorgt. 

 

 

 

 

 

 

           Der Vorstand des 

           Fördervereins Gemeindebad Altdöbern   


